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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Frühjahrssession 2021 nahm der Nationalrat Kenntnis vom Aussenpolitischen
Bericht 2020. Der Bericht gab einen Überblick über die Aussenpolitik der Schweiz im
Berichtsjahr, wobei er sich strukturell an der Aussenpolitischen Strategie 2020-2023
und deren vier Schwerpunkten ausrichtete. Einen besonderen Fokus legte er aus
Aktualitätsgründen auf die Corona-Pandemie. Diese führte im Jahr 2020 zur grössten
Rückholaktion der Schweizer Geschichte und zu einem ausgeweiteten Einsatz der IZA.
Darüber hinaus stärkten der Einbezug der Schweiz in das europäische Krisendispositiv,
der funktionierende EU-Binnenmarkt und der grosse Nutzen zahlreicher bilateraler
Abkommen während der Pandemie das europapolitische Ziel des Bundesrats, den
bilateralen Weg mithilfe eines institutionellen Rahmenabkommens zu vertiefen. Ein
weiterer zentraler Aspekt der Aussenpolitik im Berichtsjahr war die Schweizer
Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat, welche durch den angekündigten Einbezug des
Parlaments im Inland vorangetrieben wurde. Ebenfalls hervorgehoben wurden die
geografischen und thematischen Teilstrategien, mit denen der Bundesrat die Kohärenz
der Aussenpolitik verstärken will. Dazu gehören die MENA-Strategie, die China-Strategie
und die Subsahara-Afrika-Strategie, sowie die IZA-Strategie, die Strategie zur
Digitalaussenpolitik und die Strategie Landeskommunikation. 
Claudia Friedl (sp, SG) kritisierte im Namen der APK-NR das Fehlen einer «Teilstrategie
Europa» in diesem Bericht. Zudem unterstütze die Kommission zwar grundsätzlich das
Bestreben des Bundesrats, die Politikkohärenz zu erhöhen, sie verlange aber, dass die
Agenda 2030 den übergeordneten Rahmen für die Aussenpolitik bilden solle. Die
Kommission bemängelte laut Friedl auch das zu kurze Kapitel zum Thema «Migration
und Flucht», merkte aber selbst an, dass der Bundesrat im Migrationsbericht vertieft
darauf eingehen wolle. Kommissionssprecher Denis de la Reussille (pda, NE) fügte dem
Votum seiner Kollegin hinzu, dass die Frage des Zugangs zu Wasser weiterhin eine
wichtige Rolle in der Schweizer Aussenpolitik spielen werde. Bei dieser Thematik könne
sich die Schweiz mit ihrem Fachwissen einbringen. Noch kritischer als die Kommission
war Nationalrat Roland Büchel (svp, SG), der sich entrüstet darüber zeigte, dass das
Rahmenabkommen und die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU im Bericht
erst an achter Stelle aufgeführt wurden. Er verlangte die Überweisung dieses Dossiers
an das Parlament. Nationalrätin Tiana Angelina Moser (glp, ZH) bezeichnete die fehlende
Führungsverantwortung des Gesamtbundesrats, dessen verwirrende Kommunikation
und den mangelnden Einbezug des Parlaments diesbezüglich als «Trauerspiel» und
forderte ebenfalls die Überweisung des Rahmenabkommens an das Parlament.
Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR) sprach die bevorstehende Publikation der
China-Strategie an und verlangte, dass die Schweiz von China die Respektierung der
Menschenrechte, mehr Transparenz und die Einhaltung international anerkannter
Handelsregeln einfordern müsse. Zum Abschluss der Debatte erklärte Bundesrat Ignazio
Cassis, dass sich die globalen Kräfteverhältnisse nicht zuletzt aufgrund der wachsenden
Konkurrenz der Grossmächte veränderten. Die Schweiz müsse in internationalen
Auseinandersetzungen als Brückenbauerin fungieren, an ihren Trümpfen wie den guten
Diensten festhalten und zugleich ihre Aussenpolitik agiler gestalten, beispielsweise
durch Wissenschaftsdiplomatie oder die digitale Aussenpolitik. Cassis betonte zudem,
dass die Europafrage auch bei einem gescheiterten Rahmenabkommen zentral bleiben
werde und dass die Schweiz sich auch in den bilateralen Beziehungen mit europäischen
Staaten engagiere, unter anderem durch die Mind the Gap-Strategie mit dem
Vereinigten Königreich. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.03.2021
AMANDO AMMANN

Die kleine Kammer nahm in der Sommersession 2021 Kenntnis vom Aussenpolitischen
Bericht 2020. APK-SR-Sprecher Damian Müller (fdp, LU) fasste die wichtigsten
Schlussfolgerungen des Berichts zusammen und verwies dann auf vier Fragen, welche
sich die Kommission gestellt hatte. Diese betrafen die internationale Forschungs- und
Bildungspolitik, das Mandat der USA im Iran, die Impfsituation des Botschaftspersonals
und die Zusammenarbeit mit NGOs wie dem IKRK. Da diese Fragen zur Zufriedenheit
der Kommissionsmitglieder beantwortet worden waren, sprach er dem Aussenminister
ein Lob für dessen Arbeit aus. 
Kritischer gab sich Carlo Sommaruga (sp, GE), der die im Bericht versprochene
«Kohärenz» vor allem auf die Entwicklungspolitik bezog und in diesem Bereich noch viel
Verbesserungspotenzial sah. Er kritisierte auch die im Bericht enthaltene Aussage des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2021
AMANDO AMMANN
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Bundesrats, dass der Abschluss eines institutionellen Abkommens mit der EU
angestrebt werde, für dessen Abschluss man mit den Kantonen und Sozialpartnern
zusammenarbeite. Der kurz darauf erfolgte Abbruch der Verhandlungen stellte für
Sommaruga eine Kluft zwischen der europäischen Strategie 2020 und jener im Jahr
2021 dar. Er forderte daher vom Bundesrat eine präzise Strategie, um den im Bericht
angekündigten bilateralen Weg fortführen zu können. Bundesrat Cassis bekräftigte das
bundesrätliche Bekenntnis zu Europa, gab dabei aber zu bedenken, dass ein gemeinsam
gestalteter bilateraler Weg aussen- und innenpolitisch getragen werden müsse. Die
Partnerschaft mit der EU bleibe aber die Priorität des Bundesrats. 2

Jahresrückblick 2021: Aussenpolitik

Nach dem Jahr 2020, das auch im Bereich der Aussenpolitik mehrheitlich von der
Covid-19-Pandemie dominiert worden war, kehrten 2021 wieder andere Themen ins
Scheinwerferlicht zurück. Allen voran gewannen die Beziehungen zur EU aufgrund
unvorhergesehener Ereignisse an Salienz. Die Zeitungsanalyse 2021 von Année Politique
Suisse unterstreicht diese Entwicklung eindrücklich: Zeitungsartikel zu den
Beziehungen zwischen der Schweiz und Europa machten im vergangenen Kalenderjahr
rund die Hälfte aller Artikel im Themenbereich Aussenpolitik aus (vgl. Abbildung 2 der
APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang). 

Hauptgrund für die Prominenz der bilateralen Beziehungen in den Medien dürfte das
Ende der Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU im Mai 2021 gewesen
sein. Zwar widerspiegelte der mediale Tonfall nach dem Treffen zwischen
Bundespräsident Parmelin und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Ende April
die Hoffnung, dass sich die Verhandlungen in eine weitere Runde würden retten
können, doch die Reaktionen aus Politik und Wirtschaft zeigten die verhärteten Fronten
in der Diskussion in der Schweiz auf. Auch das Parlament übte Ende April/Anfang Mai
zunehmend Druck auf den Bundesrat aus, endlich neue Ansätze in die seit längerem
blockierten Verhandlungen zu bringen. Ein Abbruch der Verhandlungen schien für den
Bundesrat schliesslich angesichts der bestehenden Differenzen unvermeidlich, wobei
die einseitige Entscheidung von der EU überhaupt nicht begrüsst wurde. Verschiedene
politische und zivilgesellschaftliche Akteure wie die SP und die Operation Libero
drängten nach dem Verhandlungsabbruch auf neue Lösungsansätze, der
polarisierendste zielte gar auf einen EU-Beitritt ab. Eine in der Folge rasch ergriffene
Massnahme betraf die seit 2019 blockierte zweite Kohäsionsmilliarde, die auf Initiative
des Bundesrats in der Herbstsession von beiden Räten freigegeben wurde. Nachdem
dieser zweite Schweizer Beitrag aufgrund der Nichtverlängerung der Börsenäquivalenz
2019 blockiert worden war, erhoffte sich der Bundesrat von der Freigabe nun die
Assoziierung an Horizon Europe.

Die Verschlechterung der Beziehungen zur EU hatte sich zu Beginn des Jahres noch
nicht unbedingt abgezeichnet. Im März hatte der Bundesrat die Botschaft zur Prümer
Zusammenarbeit und dem Eurodac-Protokoll veröffentlicht und damit die Grundlage
für eine vertiefte Kooperation mit der EU in Sachen Kriminalitätsbekämpfung gelegt.
Diese waren in den beiden Räten unbestritten und wurden einstimmig angenommen.
Auch ein weiteres Geschäft im Rahmen der Schengen-Weiterentwicklung, die
Interoperabilität zwischen den EU-Informationssystemen, fand im Ständerat eine
grosse Mehrheit. Etwas umstrittener gestalteten sich die Ratsdebatten über die
Schweizer Beteiligung an der Weiterentwicklung von Frontex und über eine dafür nötige
Revision des AIG. Da die Räte und die vorberatenden Kommissionen der EU-
Migrationspolitik kritisch gegenüberstanden, brachten sie Ausgleichsmassnahmen in die
Vorlage ein, um der humanitären Tradition der Schweiz gerecht zu werden. In der Folge
wurde vor allem über deren Ausgestaltung diskutiert und weniger über den Frontex-
Beitrag, der personelle und finanzielle Mittel umfasste und aufgrund der drohenden
Beendigung der Schengen-Assoziierung bei einer Nichtübernahme unbestritten
schien.

Deutlich positiver als die EU-Politik liest sich die Bilanz der Schweiz im Hinblick auf die
Kooperation mit einzelnen europäischen Staaten. Die bilateralen Beziehungen zum
Vereinigten Königreich im Nachgang des Brexit nahmen 2021 weiter Form an. Im Januar
nahm der Ständerat als Zweitrat eine Motion Cottier (fdp, NR) an, die eine vertiefte
Handelsbeziehung im Rahmen der «Mind the Gap-Strategie» des Bundesrats verlangte.
Zudem veröffentlichte der Bundesrat im Juni die Botschaft zum Abkommen mit dem
Vereinigten Königreich über die Mobilität von Dienstleistungserbringenden, durch das
die Schweiz einen vereinfachten Zugang zum britischen Arbeitsmarkt erhalten soll.

BERICHT
DATUM: 31.12.2021
AMANDO AMMANN
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Dieses nahm die kleine Kammer in der Wintersession einstimmig an. Auch die Nutzung
des französischen Satellitensystems «Composante Spatiale Optique» wurde von
beiden Räten ohne grösseren Widerstand angenommen. 

Auch in der Aussenwirtschaftspolitik ereignete sich im vergangenen Jahr einiges,
angefangen mit der Abstimmung über das Freihandelsabkommen mit Indonesien,
welches die Schweizer Bevölkerung im März mit 51.6 Prozent Ja-Stimmen knapper als
erwartet annahm. Deshalb werteten auch die unterlegenen Gegner und Gegnerinnen
des Abkommens dieses Resultat als Erfolg, insbesondere im Hinblick auf das
Freihandelsabkommen mit dem Mercosur, welches gemäss geltender Gesetzgebung
automatisch dem fakultativen Referendum unterstellt werden soll. Erwähnenswert war
im Kontext des Aussenhandels auch die Anpassung des Embargogesetzes, durch die das
Einfuhrverbot von Feuerwaffen, Waffenbestandteilen, Munition und weiteren Gütern
aus Russland und der Ukraine fortgeführt werden konnte und die es dem Bundesrat
erlaubt, in vergleichbaren Situationen nicht mehr die Bundesverfassung für ein
Embargo bemühen zu müssen. 

Deutlich weniger Veränderungen als in anderen Jahren gab es bei den Beziehungen zu
internationalen Organisationen. Hervorzuheben ist hier die Sistierung des UNO-
Migrationspakts durch den Ständerat, welcher die Ergebnisse der Subkommissionen der
aussenpolitischen Kommissionen zum Thema «Soft Law» abwarten wollte. Ebenfalls von
Bedeutung waren die Bewilligung der von der WAK-SR geforderten ständigen
parlamentarischen Delegation bei der OECD durch die beiden Räte in der
Herbstsession und die Ratifikation der ILO-Übereinkommen 170 und 174.

Einen Bedeutungsaufschwung erlebten die bilateralen Beziehungen der Schweiz mit
China, was sich in einer Vielzahl an parlamentarischen Vorstössen äusserte. Auslöser für
die rege Tätigkeit des Parlaments war die mit Spannung erwartete Publikation der
Schweizer China-Strategie im März. Diese wurde unter anderem für ihren unklaren
Umgang mit den chinesischen Menschenrechtsverletzungen kritisiert, weshalb die
aussenpolitischen Kommissionen der Räte selbst aktiv wurden. Bereits vor
Veröffentlichung der China-Strategie hatte die APK-NR in der Frühjahrssession einen
Bericht zur Umsetzung des bilateralen Menschenrechtsdialogs eingefordert – mit
diesem sollte die China-Strategie beurteilt werden. Auch die Situation der tibetischen
Exilgemeinschaft in der Schweiz, die laut APK-NR unter der zunehmenden
Einflussnahme Chinas leidet, wurde in der Frühjahrssession thematisiert. Kurz darauf
engagierte sich die APK-NR auch in diesem Themenfeld: Mittels Motion forderte sie
einen stärkeren Fokus der Schweiz auf die Förderung der Menschenrechte in China, der
auch in der Schweizer China-Strategie zum Ausdruck kommen sollte. Die Motion wurde
vom Nationalrat zwar befürwortet, aber vom Ständerat abgelehnt. Die APK-NR war es
auch, die den Bundesrat im Sommer mit einem Postulat ins Schwitzen brachte, das die
Prüfung von vertieften Beziehungen mit Taiwan – unter anderem auf politischer Ebene
– forderte, was ganz und gar nicht zur Ein-China-Politik der Schweiz passte und vom
Bundesrat daher abgelehnt wurde. Anders sah dies der Nationalrat, der das Postulat
überwies. Etwas allgemeiner ging die APK-SR vor, die in einer von ihrem Rats bereits
unterstützten Motion eine Institutionalisierung des zwischenstaatlichen Austauschs und
der Koordination von Schweizer Akteuren mit China verlangte, um die politische
Kohärenz der China-Politik sicherzustellen. 

Zu kleineren Ausschlägen in der APS-Zeitungsanalyse 2021 führten zudem die Guten
Dienste der Schweiz (vgl. Abbildung 1). Im Juni fand in Genf das viel beachtete Treffen
zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin statt, das von den
Bundesräten Cassis und Parmelin genutzt wurde, um die Bedeutung des internationalen
Genfs als Standort für interdisziplinäre Kooperation hervorzuheben. Im August
verstärkte sich die Berichterstattung in diesem Themenbereich aufgrund der durch die
Machtübernahme der Taliban ausgelösten Krise in Afghanistan. In deren Wirren
evakuierte die Schweiz ihr DEZA-Kooperationsbüro in Kabul und vergab den lokalen
Mitarbeitenden der Schweizer Aussenstellen insgesamt 230 humanitäre Visa. Im
Bereich der Menschenrechte hatte der Bundesrat noch vor diesen beiden
Grossereignissen die Leitlinien Menschenrechte 2021-2024 publiziert. 

Die vorübergehenden Lockerungen der globalen Corona-Massnahmen machte sich im
EDA vor allem anhand der Auslandreisen von Aussenminister Cassis bemerkbar. Nach
einem mageren 2020 schien der EDA-Vorsteher 2021 einiges nachzuholen und reiste in
mehrere Länder, die im Fokus der Schweizer MENA-Strategie standen, darunter
Algerien, Mali, Senegal, Gambia, Irak, Oman, Libanon, Libyen und Saudi-Arabien. Von
besonderer Bedeutung war der Staatsbesuch in der Ukraine, den Cassis zum Anlass
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nahm, um den Vorbereitungsprozess für die Ukraine-Reformkonferenz 2022
einzuläuten. 3

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Der Genfer Sozialdemokrat Sommaruga (sp, GE) forderte mittels Motion, dass der
Bundesrat den Atomwaffenverbotsvertrag so schnell wie möglich unterzeichnen und
ratifizieren soll. Im Sommer 2017 hatte die Schweiz zusammen mit 121 weiteren Staaten
an der Generalversammlung der Vereinten Nationen dem Atomwaffenverbot
zugestimmt, woraufhin per September des gleichen Jahres der entsprechende Vertrag
bereit lag und zur Unterzeichnung auflag. Sommaruga konnte sich nicht erklären, warum
die Schweiz, respektive der Bundesrat, den Vertrag nicht sofort unterzeichnet hatte. In
seiner Stellungnahme zu einem früheren Vorstoss hatte die Regierung sogar zu
Protokoll gegeben, dass «ein Nuklearwaffenverbot grundsätzlich zentralen Interessen
und traditionellen Werten der Schweiz» entspreche. So haben auch die humanitären
Organisationen IKRK und die IFRC festgehalten, dass es im Interesse aller Staaten sei,
dass Atomwaffen beseitigt und niemals wieder eingesetzt werden.
Der Bundesrat äusserte sich zu dieser Motion zurückhaltend. Abermals bekräftigte er
zwar die Bedeutung dieses Vertrags und die Kompatibilität mit zentralen Interessen der
Schweiz und ihrer humanitären Tradition. Gleichwohl sei es verfehlt, den Vertrag ohne
vertiefte Beurteilung zu unterzeichnen. Er wolle daher eine interdepartemental
angelegte Analyse über das Abkommen und seine Wirkung abwarten, die bis Mitte 2018
vorliegen sollte. Inwiefern die Vertragsziele erreicht werden können, werde aber von
nuklearwaffenbesitzenden Staaten abhängen, die dem Vertrag nicht beigetreten sind
und es wohl in näherer Zukunft auch nicht tun würden. Ferner betrachtete die
Landesregierung einige Verpflichtungen der Vertragsstaaten als schlecht verifizierbar
und äusserte zudem Bedenken über mögliche abschwächende Effekte des Vertrages
auf bestehende Instrumente.
Als die Motion in der Sommersession 2018 im Nationalrat zur Sprache kam, gab es zwar
keine grössere Debatte – einzige Wortmeldungen kamen vom Motionär selbst sowie
vom Aussenminister – aber das Verdikt war klar: Mit 100 zu 86 Stimmen wurde die
Forderung unterstrichen und angenommen. Sommaruga gelang es, seine Kolleginnen
und Kollegen zu überzeugen. 4

MOTION
DATUM: 05.06.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Frage, ob die Schweiz den Atomwaffenverbotsvertrag TPNW (Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons) der UNO unterzeichnen soll oder nicht, beschäftigte
Parlament und Bundesrat seit der Annahme der Resolution 2017. Im August 2018 hatte
der Bundesrat die Öffentlichkeit darüber informiert, dass die Schweiz dem Vertrag
vorerst nicht beitreten werde. Die mit der Erarbeitung des Berichts beauftragte
Arbeitsgruppe war zum Schluss gekommen, dass ein Beitritt Risiken für die
sicherheitspolitischen Interessen der Schweiz und das weitere Voranbringen der
Abrüstungsdiplomatie bergen würde. In der Wintersession 2018 hatte der Ständerat im
Gegenzug jedoch eine Motion Sommaruga (sp, GE; Mo. 17.4241) angenommen, die eine
möglichst rasche Unterzeichnung und Ratifizierung des Vertrags forderte. Im April 2019
verkündete schliesslich der Bundesrat in einer Medienmitteilung, unter Beizug externer
Experten einen möglichen Beitritt zum Vertrag vertieft zu prüfen. Bevor jedoch ein
Entscheid getroffen werde, wolle man eine neue Standortbestimmung abwarten,
welche die jüngsten aussen- und sicherheitspolitischen Entwicklungen miteinbeziehe.
Dieser Beschluss sorgte für öffentlich geäusserten Unmut von Parlamentsmitgliedern,
denn damit wählte der Gesamtbundesrat die konservativste der drei Varianten
(Unterzeichnung, Vernehmlassung, Nichtunterzeichnung), welche Bundesrat Cassis
vorgeschlagen hatte. Auch die Bevölkerung zeigte sich in Teilen unzufrieden mit dem
Verhalten des Bundesrats, davon zeugte eine Petition mit 26'000 Unterschriften zur
Ratifizierung des Vertrags. 
Der Bundesrat liess dazu beschwichtigend verlauten, dass man in Anbetracht des
Parlamentsentscheid beschlossen habe, die Standortbestimmung bereits bis Ende
2020 statt erst 2025 durchzuführen. Unabhängig von der Teilnahme am TPNW setze
sich die Schweiz jedoch weiterhin für die nukleare Abrüstung ein und wolle als
Brückenbauerin mitwirken. An dieser Aussage übte insbesondere der Motionär
Sommaruga Kritik, der die Vorstellung der Schweiz als «Brückenbauerin» für
«illusorisch» befand. 5

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 04.04.2019
AMANDO AMMANN
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Unter dem Titel «Schweizer Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Einbezug des Parlamentes»
wollte die APK-SR mittels eines Postulats den Bundesrat mit der Erarbeitung eines
Berichts bis Mitte 2020 beauftragen. Darin soll dargelegt werden in welcher Form und
mit welchen Instrumenten der Bundesrat plant, das Parlament während des Schweizer
Einsitzes im UNO-Sicherheitsrat miteinzubeziehen. Das Anliegen der APK-SR kam im
September 2019 in den Ständerat. Im Plenum äusserte sich Ständerat Minder (parteilos,
SH) kritisch zum voraussichtlichen Involvement der Schweiz, da er befürchtete, dass die
Schweiz durch Äusserungen zu zwischenstaatlichen Konflikten ihre Neutralität
gefährden würde. Hinzu käme die hohe Frequenz an Resolutionen des Sicherheitsrates,
über die man weder die APK, geschweige denn das Parlament, frühzeitig genug
informieren könne, um einen effektiven Miteinbezug zu garantieren. 
Der in der Debatte anwesende Bundesrat Cassis betonte, dass die Wahl in den UNO-
Sicherheitsrat erst für 2022 angesetzt sei. Der Einsitz im Sicherheitsrat sei für die
Schweiz ein Novum, daher müsse man sich fortlaufend Gedanken machen, wie das
Parlament beteiligt werden könne. Die Frage, wie die Rolle des Miliz-Parlaments in der
immer schneller und flexibler werdenden internationalen Politik ausgestaltet werden
solle, werde auch in der zukünftigen Legislatur ein Thema sein. Bisherige Vorschläge
seien beispielsweise die Einrichtung einer Begleitdelegation oder regelmässige
Berichterstattung durch die Präsidenten der Aussenpolitischen Kommissionen. Der
Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats und der Ständerat folgte diesem
Antrag oppositionslos. 6

POSTULAT
DATUM: 17.09.2019
AMANDO AMMANN

Im September 2019 befasste sich die grosse Kammer mit dem Rahmenkredit 2020-
2023 für drei Genfer Zentren. Der Kredit in der Höhe von CHF 128 Mio. soll die
finanzielle Unterstützung des Zentrums für Sicherheitspolitik, des Internationalen
Zentrums für humanitäre Minenräumung GICHD und des Zentrums für die
demokratische Kontrolle von Streitkräften DCAF für den Zeitraum 2020-2023
sicherstellen. Diese Subventionszahlungen werden bereits seit 2002 geleistet und
wurden seither vier Mal verlängert, zuletzt 2015, wobei der Rahmenkredit im
vorliegenden Fall vier Millionen höher ausfiel als in der letzten Periode. 
Aufgrund des internationalen Renommees der drei Zentren sowie des hohen
Stellenwerts der Schweizer Sicherheits- und Friedenspolitik war die Unterstützung auch
im Nationalrat grundsätzlich unumstritten. Verschiedene Minderheiten forderten
jedoch entweder eine Aufteilung der drei Kredite oder weiterführende Bedingungen für
den DCAF-Kredit. Begründet wurde die verlangte Kreditteilung mit den
unterschiedlichen Zielsetzungen der Zentren und deren juristischer Unabhängigkeit.
Ein Mitbericht der Finanzkommission stellte zudem Mängel bei der
Finanzberichterstattung und unklar formulierte Leistungsverträge des DCAF fest.
Generell wurde mehrfach der Ruf nach mehr Transparenz in den drei Zentren laut. So
forderte etwa eine Minderheit um Nationalrat Egger (cvp, Wallis) eine Harmonisierung
der Subventionsverträge und der Berichterstattung der drei Zentren. Die
Minderheitsanträge blieben letztlich aber chancenlos. Die Mehrheit wollte vor allem
verhindern, dass durch die Kreditaufteilung gemeinsame Projekte der drei Zentren
erschwert werden würden und Synergien verloren gingen. Angenommen wurde
hingegen eine Ergänzung der vorbehandelnden SIK-NR, die bedingt, dass die erste
Zahlung an das DCAF erst dann erfolgt, wenn der Subventionsvertrag zwischen dem
Bundesrat und der Stiftung DCAF überarbeitet wurde. Damit folgte man zumindest
teilweise dem Bericht der Finanzkommission. Der anwesende Bundesrat Ignazio Cassis
bat den Nationalrat um einen Entscheid, der sich spätestens bis zum Ende der
Wintersession mit dem Ständerat bereinigen liesse, damit der Betrieb der Zentren im
kommenden Jahr aufrecht erhalten werden könne.
Schliesslich stimmte der Nationalrat der Vorlage inklusive der Ergänzung mit 150 zu 35
Stimmen (bei 6 Enthaltungen) zu, womit sie dem Ständerat zur Differenzbereinigung
überwiesen wurde. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2019
AMANDO AMMANN

Der Ständerat beriet in der Wintersession 2019 ein zweites Mal über den Rahmenkredit
2020-2023 für drei Genfer Zentren, um die Differenz zum Nationalrat zu bereinigen.
Dieser hatte zusätzliche Auflagen für die Finanzierung des DCAF gefordert. Für den
Nationalrat waren die Anforderungen des Subventionsgesetzes nicht erfüllt, obwohl
sowohl das EDA als auch die eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) in der Vergangenheit
nichts zu beanstanden gehabt hatten. Josef Dittli (fdp, UR) empfahl als Sprecher der
SPK-SR, die Differenz zu bereinigen und dem Nationalrat zuzustimmen. Weil die EFK in
der Zwischenzeit jedoch ein Kurzgutachten verfasst habe, welches sowohl den
Jahresvertrag 2020 als auch den Rahmenvertrag mit der DCAF für gesetzeskonform
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befunden hätte, würde – laut Dittli – das Zentrum die geforderten Auflagen bereits
erfüllen. Bundesrat Cassis wehrte sich nicht gegen die Ergänzung, die durch den
Nationalrat vorgeschlagen wurde, insbesondere weil diese nun bereits erfüllt war. Er bat
den Ständerat daher darum, dem Antrag zuzustimmen, was dieser auch einstimmig
tat. 8

Nationalrat Roland Büchel (svp, SG) versuchte mittels einer Motion im November 2018
den Verzicht auf die Kandidatur für den UNO-Sicherheitsrat herbeizuführen. Die vom
EDA mehrfach geäusserte Absicht eine Mitgliedschaft anzustreben, widerspräche dem
Neutralitätsprinzip der Schweiz, argumentierte der Motionär. Der Sicherheitsrat
verhänge Sanktionen und militärische Interventionen gegen Staaten, die oftmals
«spezifischen machtpolitischen Mehrheitsverhältnissen» unterlägen, weshalb die
Schweizer Neutralität nicht mehr gewährleistet wäre. 
Der Bundesrat nahm im Februar 2019 Stellung zum Anliegen von Nationalrat Büchel und
erinnerte daran, dass die Möglichkeit eines Sicherheitsratsmandats bereits in der
Botschaft zur Volksinitiative für den Beitritt zur UNO nicht ausgeschlossen worden war.
Des weiteren habe der Bericht in Erfüllung des Postulats der APK-NR (Po.13.3005) die
Vereinbarkeit eines nichtständigen Sicherheitsratsmandats mit der Neutralität der
Schweiz belegt. Auch andere neutrale Staaten wie Österreich, Schweden oder Irland
hätten mit ihrer Mitgliedschaft gezeigt, dass die Glaubwürdigkeit der Neutralität nicht
unter dem Mandat leide. Der Bundesrat hob hervor, dass Frieden und Sicherheit die
Grundlage für Prosperität, Wachstum und Entwicklung seien und sich die Schweiz für
eine auf Rechtsstaatlichkeit beruhende internationale Ordnung einsetzen wolle. Er
beantragte in Folge die Ablehnung der Motion. 
In der Nationalratsdebatte während der Frühlingssession 2020 warnte Roland Büchel
erneut vor den Gefahren eines Sicherheitsratsmandats für die Schweizer Neutralität.
Einerseits gestalte man als Mitglied des Rats die Weltpolitik in Bezug auf Krieg und
Frieden mit. Andererseits gebe es keine Instanz, welche die Kompatibilität der
Entscheidungen mit der UNO-Charta überprüfen würde. Bundesrat und EDA-Vorsteher
Cassis bestand darauf, dass eine Kandidatur aus drei Gründen im Interesse der Schweiz
sei. Erstens fördere man damit die aussenpolitischen Interessen der Schweiz. Zweitens
sei die Schweiz als Brückenbauerin nötiger denn je. Drittens intensiviere man mit der
Kandidatur die Standortförderung des internationalen Genfs. Der Nationalrat folgte der
Empfehlung des Bundesrats und lehnte die Motion mit 127 zu 52 Stimmen (bei 12
Enthaltungen) ab; die SVP-Fraktion stimmte geschlossen dafür. 9

MOTION
DATUM: 12.03.2020
AMANDO AMMANN

In der Frühjahrssession 2020 beriet der Nationalrat die Motion der SVP, welche den
Rückzug der Schweiz vom UNO-Flüchtlingspakt verlangte. Roger Köppel (svp, ZH)
bemängelte im Namen der Fraktion, dass die Schweizer Asyltradition seit Jahren «ad
absurdum» geführt werde, weil man Wirtschaftsmigranten zwar den Flüchtlingsstatus
nicht zuerkenne, diesen aber ein Bleiberecht gewähre. Er warf dem Bundesrat zudem
vor, dass dieser die Schweiz dem Druck des eigentlich unverbindlichen Soft Laws der
UNO aussetze und es sich dabei um eine diplomatische Geste handle, mit der sich die
Schweiz den Sitz im UNO-Sicherheitsrat «erschleichen» wolle. Der anwesende
Bundesrat Cassis vermutete danach, dass sich die Kritik Köppels eher gegen den
Migrationspakt richte, da sie auf den Inhalt des Flüchtlingspakts nicht zutreffe. Er
betonte auch, dass der Flüchtlingspakt nichts mit Soft Law zu tun habe, sondern auf der
Genfer Flüchtlingskonvention basiere. Der Flüchtlingspakt habe die Funktion, die
Staaten an ihre Verantwortung im Rahmen der Flüchtlingskonvention zu erinnern, daher
habe der Bundesrat ihn auch für unproblematisch befunden. Köppel solle auch den
Begriff «Flüchtlinge» nicht mit «Migranten» verwechseln, da der Rechtsstatus
«Flüchtling» aufgrund völkerrechtlicher Konventionen im Asylgesetz geregelt sei und
man sich daher eben im Hard-Law-Bereich der Völkerrechtskonventionen befinde. Der
Nationalrat lehnte die SVP-Motion mit 142 zu 49 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ab. Die SVP
stimmte logischerweise fast geschlossen für die Annahme; mit Ausnahme einer
Enthaltung. 10
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In der Frühjahrssession 2020 beriet der Nationalrat über die Motion von Siebenthal
(svp, BE), der eine Senkung des jährlichen Finanzbeitrages an die UNRWA forderte. Zu
Beginn der Sitzung bemerkte der Motionär, dass mit der Strategie der internationalen
Zusammenarbeit 2021-2024 und dem Bericht in Erfüllung des Postulats Nantermod
(fdp, VS; Po.18.3577) demnächst zwei Geschäfte im Parlament beraten würden, die sich
ebenfalls mit der Beziehung der Schweiz zur UNRWA befassten. Daher kündigte
Nationalrat von Siebenthal an, Bundesrat Cassis einige Fragen zu stellen und danach
seine Motion, in Abhängigkeit der Antworten, eventuell zurückzuziehen. Diese Fragen
bezogen sich insbesondere auf die CHF 7 Mio., die von Schweizer Seite her in den
Reformprozess der UNRWA flossen. Von Siebenthal wollte von Bundesrat Cassis in
Erfahrung bringen, wie der Bundesrat sicherstelle, dass der Reformprozess
vorangetrieben werde und ob man derartige Gelder an Bedingungen knüpfen und
sachgebunden einsetzen könne. Bundesrat Cassis anerkannte den Reformbedarf der
UNRWA, wobei er darauf hinwies, dass gewisse Probleme des Hilfswerks auch dem
heiklen politischen Umfeld geschuldet seien. Die Schweiz wolle sich an vorderster Stelle
in diesen Prozess einbringen und daher auf Grundlage der Aussenpolitischen Strategie
2020-2023 eine regionale Strategie für den Nahen und Mittleren Osten verabschieden,
welche sich unter anderem mit der UNRWA befassen werde. Im Hinblick auf von
Siebenthals Fragen bezifferte Cassis die Ausgaben in der Zahlungsperiode 2017-2020
auf CHF 20 Mio. plus Sonderbeiträge. Die bisherigen Bemühungen im Reformprozess
hätten bescheidene Resultate gebracht, aber man werde mit dem neuen
Generalkommissar der UNRWA nach der Wahl Kontakt aufnehmen, um sich weiterhin
einzubringen. Nationalrat von Siebenthal zog seine Motion im Anschluss an die
Ausführungen des Bundesrats zurück. 11

MOTION
DATUM: 12.03.2020
AMANDO AMMANN

Im April 2020 publizierte der Bundesrat die Botschaft über die Finanzhilfen an die
Internationale Fernmeldeunion in Genf. Das zinslose Darlehen über CHF 95.6 Mio.
muss von der FIPOI innerhalb von 50 Jahren zurückgezahlt werden und dient der
Finanzierung des Abbruchs und des Neubaus des Sitzgebäudes der ITU. Der Bund
beteiligt sich insgesamt mit  CHF 107.6 Mio. an den Gesamtkosten von rund CHF 150
Mio., wobei die Räte im Rahmen des Nachtrags II zum Voranschlag 2016 bereits eine
erste Darlehenstranche von CHF 12 Mio. bewilligt hatten. Die restlichen CHF 42.4 Mio.
werden vom Kanton Genf bereitgestellt. Die genannten CHF 95.6 Mio. würden von 2021
bis 2027 vom Bund gestaffelt ausgezahlt werden. Der Bundesrat argumentierte, dass
das internationale Genf das Bild der Schweiz weltweit präge und als Sitz internationaler
Organisationen der Fortführung der Schweizer Politik der guten Dienste diene. Dieser
Status werde durch andere Städte und Gaststaaten konkurriert, weshalb die Schweiz
ihre Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unter anderem mit der
umfangreichen Renovierung des Immobilienparks der Organisationen stärken müsse.
Bereits in den Botschaften zur Stärkung der Rolle der Schweiz als Gaststaat 2016-2019
und 2020-2023 hatte der Bundesrat darauf hingewiesen, dass die Unterstützung der
internationalen Organisationen bei ihren Immobilienprojekten unerlässlich sei. 
Im Vorfeld der Beratung im Nationalrat in der Herbstsession 2020 befassten sich die
FK-NR und die APK-NR mit der Vorlage. Eine Subkommission der FK-NR befand das
Bauvorhaben nach einem Abklärungsbesuch vor Ort für notwendig und empfahl der
APK-NR und dem Nationalrat darauf einzutreten. Die APK-NR schloss sich in der Folge
diesem Votum an. Claudia Friedl (sp, SG) sprach sich im Nationalrat im Namen der APK-
NR für die Zustimmung zum Geschäft aus. Das internationale Genf bringe nicht nur eine
hohe Wertschöpfung für die Region mit sich, der Multilateralismus sei zudem ein
wichtiges Element der Schweizer Aussenpolitik. Da in Genf, im Gegensatz zu vielen
konkurrierenden Städten, die internationalen Organisationen selber die
Eigentümerinnen der Immobilien seien, brauche es diese Unterstützung mit Darlehen
zur Sicherung der Konkurrenzfähigkeit. Auch die Finanzkommission empfahl die
Zustimmung und deren Sprecherin Christine Badertscher (gp, BE) hob hervor, dass die
internationalen Organisationen zuverlässige Kreditnehmer seien und bis anhin jeder
Darlehensvertrag eingehalten worden sei. Bundesrat Cassis argumentierte
abschliessend, dass die Gebäude der Organisationen auch eine Visitenkarte für die
Schweiz seien und die Schweizer Wirtschaft oftmals von den entsprechenden Aufträgen
profitiere. Der Rat bewilligte das Darlehen mit 152 zu 7 Stimmen (bei 1 Enthaltungen)
überdeutlich und setzte ein klares Zeichen für das internationale Genf. 12
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Nach der Fristverlängerung in der Frühjahrssession 2019 wurde in der Herbstsession
2020 eine weitere Verlängerung der überwiesenen Motion von Dick Marty (fdp, TI) «Die
UNO untergräbt das Fundament unserer Rechtsordnung» nötig. Der Sprecher der
APK-SR, Damian Müller (fdp, LU), argumentierte, dass die Aufrechterhaltung und die
regelmässige parlamentarische Behandlung dem Bundesrat die Möglichkeit eröffne, das
Parlament über neue Entwicklungen bei der Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit der
Anti-Terror-Sanktionen des UNO-Sicherheitsrates zu informieren. Das Hauptanliegen
der Motion Marty sei eigentlich erfüllt, da der EGMR in einem Verfahren gegen die
Schweiz entschieden hatte, dass UNO-Sanktionen von einem Schweizer Gericht auf
Willkür geprüft werden müssen. Betroffenen Personen stehe dadurch in der Schweiz
der Rechtsweg offen, um die Willkürlichkeit eines Listeneintrags überprüfen zu lassen.
Da sich die Schweiz aber weiterhin für die «Effizienz und die Legitimität von UNO-
Sanktionen» einsetzen wolle, beispielsweise durch die Stärkung des Rechtsschutzes
aller UNO-Sanktionsregime und der Kompetenzerweiterung der Ombudsperson,
beantragte die APK-SR einstimmig eine erneute Fristverlängerung. 
Der anwesende Bundesrat Ignazio Cassis lobte die bisherigen Errungenschaften der
Schweiz, insbesondere die Einführung einer Ombudsperson, die seit 2018 in Schweizer
Hand sei. Da deren Kompetenzen und institutionelle Verankerung bis anhin jedoch
unzureichend seien, setze sich die Schweiz mit gleichgesinnten Staaten weiterhin für
die Stärkung von Verfahrensgarantien ein. Der Ständerat verlängerte die
Behandlungsfrist des Geschäfts schliesslich um ein weiteres Jahr. Auch der Nationalrat
verlängerte die Behandlungsfrist des Geschäfts, in diesem Fall gar ohne Wortmeldung. 13

MOTION
DATUM: 25.09.2020
AMANDO AMMANN

Anfang Februar 2021 legte der Bundesrat den Räten seine Botschaft zum UNO-
Migrationspakt vor und beantragte zugleich die Abschreibung dreier inhaltlich
identischer Motionen (Mo. 18.4093; Mo. 18.4103; Mo. 18.4106), welche den Bundesrat
damit beauftragt hatten, dem Parlament den Antrag auf Zustimmung zum
Migrationspakt in Form eines Bundesbeschlusses zu unterbreiten. Der Bundesrat hatte
beschlossen, dies in Form eines einfachen Bundesbeschlusses zu tun, da es sich beim
Migrationspakt nicht um einen völkerrechtlichen Vertrag handelt und dieser somit nicht
dem fakultativen Referendum untersteht. Der Migrationspakt, ein Soft-Law-Instrument,
war im Dezember 2018 von der UNO-Generalversammlung verabschiedet worden und
will durch gemeinsam getragene Prinzipien und Zielsetzungen die weltweite Migration
künftig sicherer machen und geordneter steuern. Laut Botschaft entsprechen die
Grundsätze des Pakts – Partnerschaft und internationale Zusammenarbeit bei
gleichzeitig souveräner nationalstaatlicher Migrationssteuerung – der Ausrichtung der
Schweizer Migrationspolitik und stünden auch in Einklang mit der Aussenpolitischen
Strategie 2020-2023 sowie der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2016-2019. Der
Bundesrat legte in der Botschaft dar, dass die 23 Ziele des Migrationspakts
grundsätzlich mit der Schweizer Rechtsordnung und Praxis kompatibel seien und nur
punktuell Abweichungen bestünden. Da diese aber ausschliesslich freiwillige
Umsetzungsinstrumente beträfen, entständen mit der Zustimmung zum Migrationspakt
weder ein innenpolitischer Handlungszwang noch finanzielle Verpflichtungen. Aus Sicht
des Bundesrats entsprächen Ziele wie die Bekämpfung von Menschenhandel, Rückkehr
und Reintegration oder auch sichere Grenzen den Interessen der Schweiz und seien
zudem für die Erreichung der UNO-Nachhaltigkeitsziele von Bedeutung. Die Schweiz sei
angesichts der volatilen Migrationslage auf internationale Zusammenarbeit angewiesen.
Die Botschaft legte dar, dass sich viele migrationspolitische Herausforderungen der
Schweiz auf inadäquate Systeme und fehlende Kapazitäten auf Seiten der
Herkunftsländer zurückführen liessen. Daher sei auch die Stärkung der Migrationspolitik
anderer Länder für die Schweiz von grossem Interesse. Ein Verzicht auf Zustimmung
hätte für die Schweiz langfristig negative Folgen, befürchtete der Bundesrat.
Insbesondere die bilateralen Beziehungen mit Ländern wie Nigeria, Tunesien oder
Marokko, welche den Migrationspakt als Referenzpunkt für ihre eigene Migrationspolitik
verwenden werden, könnten sich dadurch verschlechtern. Auch auf multilateraler
Ebene würde ein Verzicht die Schweiz benachteiligen, da sie ihre Interessen in
multilateralen Gremien schlechter vertreten könnte und die Rolle des internationalen
Genfs geschwächt würde. Der Bundesrat gab zu bedenken, dass die Schweiz in diesem
Fall auch keine Möglichkeit hätte, einzelne Themen weiterzuentwickeln, die im UNO-
Migrationspakt nur ungenügend ausgeführt wurden. 
Bereits vor Beginn der parlamentarischen Beratungen kündigte sich allen voran bei den
bürgerlichen Parteien Widerstand gegen das internationale Übereinkommen an. In der
NZZ äusserte sich Nationalrat Kurt Fluri (fdp, SO) besorgt über die politische
Verbindlichkeit des Pakts und befürchtete, dass dieser die Migration insgesamt fördere.
Auch die SVP kritisierte das Abkommen und bezeichnete dieses als «realitätsfremde
internationale Vereinbarung», die schädlich sei für die Schweiz. Die Partei zweifelte
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auch an der Unverbindlichkeit des Soft-Law-Instruments. Die Erfahrung zeige, dass aus
derartigen Vereinbarungen Rechtsansprüche abgeleitet würden, gab die SVP zu
bedenken. Laut Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) zeige die Diskussion über den
Migrationspakt vor allem, dass Handlungsbedarf in Bezug auf den Umgang mit Soft Law
bestehe. Gemäss geltendem Recht besässen die Räte nämlich gar keine Kompetenz, um
über den Beitritt zum Migrationspakt zu entscheiden, so die Mitte-Nationalrätin.
Nationalrat Sommaruga (sp, GE) – ein Befürworter des Migrationspakts – zeigte sich
damit unzufrieden, dass der Bundesrat die Unterzeichnung des Vertrags von der
Zustimmung des Parlaments abhängig macht. Er warf Bundesrat Cassis daher vor, dass
dieser es verpasst habe, dem Bundesrat die Unterzeichnung aufzuzwingen. Die Schweiz
riskiere bei einer Ablehnung durch das Parlament den Unmut der anderen Staaten. 14

Im April 2021 entschied die APK-SR einstimmig, die Beratung der Botschaft zum UNO-
Migrationspakt zu sistieren, bis die Subkommission der beiden aussenpolitischen
Kommissionen ihre Arbeit zum Thema «Soft Law» abgeschlossen hat. Obwohl das
Parlamentsgesetz vorsieht, dass die aussenpolitischen Kommissionen über
«wesentliche» Vorhaben – darunter können auch Soft Law-Abkommen fallen
– informiert oder konsultiert werden müssen, geschah das in der Vergangenheit nicht
immer, wie das Beispiel des UNO-Migrationspakts zeigt. Die Subkommission sollte
vorgängig ermitteln, ob das Kriterium der «Wesentlichkeit» in diesem Fall durch die
Bundesverwaltung korrekt angewendet wurde und ob die Mitwirkung der Kommissionen
zweckmässig und im internationalen Rechtsvergleich ausgeprägt sei.
Diesen Sistierungsantrag unterbreitete die Kommission der kleinen Kammer in der
darauffolgenden Sommersession. Ihr Sprecher, Marco Chiesa (svp, TI), betonte dabei,
dass die Subkommission damit beschäftigt sei zu ermitteln, ob ein gesetzgeberischer
Handlungsbedarf hinsichtlich der Beteiligung des Parlaments im Soft Law-Bereich
vorliege. Chiesa bezeichnete den Migrationspakt als ein Beispiel für Soft Law, das über
einen «relativ ausgeprägt[en]» Gestaltungswillen verfüge, das also bereits «an der
Grenze zum Hard Law» sei. Die Subkommission sei bemüht, in der ersten Jahreshälfte
2022 einen Lösungsansatz zu präsentieren, so Chiesa. Nationalrat Minder (parteilos,
SH), der ebenfalls Mitglied der besagten Subkommission war, erklärte, dass man
aufgrund der Komplexität des Themas auch die PVK mit einem internationalen
Rechtsvergleich habe beauftragen müssen. Er warnte davor, den Migrationspakt
vorschnell anzunehmen und damit ein Präjudiz zu schaffen. Zudem zweifelte er daran,
dass die mit der Corona-Pandemie verbundene angespannte Arbeitsmarktlage den
richtigen Rahmen für eine Diskussion über den Migrationspakt biete. Aussenminister
Cassis zeigte Verständnis für das Vorhaben der ständerätlichen Kommission und fügte
an, dass der Bundesrat jederzeit bereit sei, die Diskussion über den Migrationspakt
fortzuführen. Der Ständerat folgte daraufhin der Empfehlung seiner Kommission und
sistierte das Geschäft. 15
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Im Vorfeld der Herbstsession 2021 beantragte die SPK-NR dem Nationalrat mit 14 zu 10
Stimmen, die Beratung der Botschaft zum UNO-Migrationspakt für ein Jahr zu
sistieren. Kommissionssprecher Romano (mitte, TI) erklärte den Ratsmitgliedern, man
müsse die Rückmeldungen der Subkommissionen zur Handhabung von «Soft-Law-
Instrumenten» und zu den parlamentarischen Mitwirkungsrechten abwarten. Kurt Fluri
(fdp, SO) – ebenfalls Sprecher der SPK-NR – wies darauf hin, dass der Ständerat bei
einer nationalrätlichen Ablehnung der Sistierung seinen Sistierungsbeschluss einfach
wiederholen könnte, womit die Sistierung dann sowieso beschlossen wäre. Er warnte
vor dem Anliegen der Minderheit Glättli (gp, ZH), die Sistierung abzulehnen, da man bei
einem Meinungsumschwung im Ständerat Gefahr laufe, dass der Migrationspakt
behandelt werde, ohne dass die Resultate der Subkommissionen vorlägen.
Minderheitsführer Glättli griff in der Ratsdebatte insbesondere die SVP-Fraktion frontal
an und äusserte sein Unverständnis über die Zustimmung der Partei zur Sistierung.
Diese habe sich in den vergangenen Jahren eindeutig gegen den Migrationspakt
positioniert und sogar eine Volksabstimmung gefordert. Er warf der SVP vor, die
Sistierung nur zu befürworten, um nicht über eine Frage diskutieren zu müssen, «bei
der ihr offensichtlich inhaltlich die Argumente ausgegangen» seien. Bundesrat Cassis
signalisierte die Bereitschaft des Bundesrats, die Debatte über den Migrationspakt
jederzeit wieder aufzunehmen. Schliesslich nahm der Rat den Sistierungsantrag der
Kommissionsmehrheit mit 105 zu 77 Stimmen (ohne Enthaltungen) an. Die
Gegenstimmen stammten von den Fraktionen der SP, der Grünen und der
Grünliberalen. 16
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In der Herbstsession 2021 gelangte die 2010 überwiesene Motion Marty (fdp, TI) «Die
UNO untergräbt das Fundament unserer Rechtsordnung» wiederum ins Parlament,
nachdem die vorberatenden Aussenpolitischen Kommissionen die erneute
Verlängerung der Frist empfohlen hatten. Damian Müller (fdp, LU) – Sprecher der APK-
SR – begründete die fortlaufende Verlängerung der Motionsfrist damit, dass dadurch
das Parlament regelmässig über neue Entwicklungen bei der Verbesserung der
Rechtsstaatlichkeit der Anti-Terrorismus-Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats
informiert werde. Müller stellte fest, dass zu diesem Zeitpunkt nur das Sanktionsregime
gegen den Islamischen Staat und Al-Kaida das Büro der Ombudsperson beanspruche.
Zudem setze sich die Schweiz weiterhin für die Stärkung der Sanktionsregime ein,
welche nicht über einen Zugang zu einer Ombudsperson verfügen. Laut Müller hat die
Schweiz dem Sicherheitsrat im Juni 2021 deswegen Vorschläge für die Einrichtung eines
unabhängigen Überprüfungsmechanismus gemacht. Er beantragte im Namen der
Kommission die erneute Verlängerung der Frist. Bundesrat Cassis informierte den
Ständerat darüber, dass das Bundesgericht bestätigt habe, dass Personen auf einer
schwarzen Liste der UNO in der Schweiz Rekurs einlegen könnten. Damit sei das
Hauptziel der Motion erreicht, nichtsdestotrotz könne man deren Anliegen
weiterverfolgen. Sowohl der Ständerat wie auch der Nationalrat verlängerten in der
Folge die Behandlungsfrist des Geschäfts. 17

MOTION
DATUM: 01.10.2021
AMANDO AMMANN

Entwicklungspolitik

Le 28 septembre 2018, le Conseil national a adopté le postulat «UNRWA. Bilan et
perspectives après 70 ans», déposé par Philippe Nantermod (plr, VS). Par son
intervention, le conseiller national valaisan invite le Conseil fédéral à se pencher sur le
développement historique de l'UNRWA au Proche-Orient, sur les relations qu'entretien
la Suisse avec l'organisation œuvrant pour les personnes réfugiées de Palestine –
notamment sous l'angle des contributions d'aide publique au développement versées
par la Confédération –, ainsi que sur les accusations d'antisémitisme, d'incitation au
terrorisme ou de discrimination positive auxquelles l'organisme des Nations Unies est
régulièrement confronté.
Au mois de mai 2018, le conseiller fédéral Ignazio Cassis avait laissé entrevoir certaines
critiques quant à l'action de l'agence onusienne, considérée alors comme un obstacle à
la paix au Proche-Orient. «Tant que les Palestiniens vivront dans des camps de réfugiés,
ils caresseront le rêve de rentrer un jour dans leur patrie», confiait le chef du DFAE à la
NZZ. Le Conseil fédéral s'est néanmoins prononcé en faveur de l'acceptation du
postulat Nantermod, tout en rappelant l'importance de l'UNRWA «pour la stabilité dans
la région et la lutte contre la radicalisation». 18
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DATUM: 28.09.2018
AUDREY BOVEY
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